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210. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schiedssprüche

211. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Handelsschiedsgerichtsbarkeit

212. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Vereinbarung M100 gemäß Rn. 2010 des
ADR betreffend die Beförderung von kleinen Mengen von Feuerzeugen und
Nachfüllpatronen für Feuerzeuge zu Einzelhändlern

213. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Sondervereinbarung RID 1/2001 gemäß
Artikel 5 § 2 CIM und Artikel 6 Abs. 12 der Richtlinie 96/49/EG über die
Übergangsfristen für die Weiterverwendung von Kesselwagen, Batteriewagen,
Tankcontainern und MEGC

214. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Vereinbarung M116 gemäß Rn. 10 602
des ADR betreffend die Beförderung in loser Schüttung von festen Stoffen
und Gemischen (wie Zubereitungen und Abfälle), die Stoffe der Klasse 6.1
enthalten, die unter c) der verschiedenen Ziffern fallen, in Muldenfahrzeugen

210. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Albanien am 27. Juni 2001 seine
Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-
sprüche (BGBl. Nr. 200/1961, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 126/2001) hinter-
legt.

Schüssel

211. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Albanien am 27. Juni 2001 seine
Beitrittsurkunde zum Europäischen Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbar-
keit (BGBl. Nr. 107/1964, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 35/2000) hinterlegt.

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge hat Jugoslawien am 12. März 2001 erklärt,
sich rückwirkend mit 27. April 1992 an das Übereinkommen gebunden zu erachten.

Schüssel

212. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multilate-
ralen Vereinbarung M100 gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend die Beförderung von
kleinen Mengen von Feuerzeugen und Nachfüllpatronen für Feuerzeuge zu Einzel-
händlern

Die Multilaterale Vereinbarung M100 gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend die Beförderung von
kleinen Mengen von Feuerzeugen und Nachfüllpatronen für Feuerzeuge zu Einzelhändlern (BGBl. III
Nr. 171/2000, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 64/2001) wurde von Deutschland
am 3. August 2001 unterzeichnet.

Schüssel
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213. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multi-
lateralen Sondervereinbarung RID 1/2001 gemäß Artikel 5 § 2 CIM und Artikel 6 Abs. 12
der Richtlinie 96/49/EG über die Übergangsfristen für die Weiterverwendung von Kessel-
wagen, Batteriewagen, Tankcontainern und MEGC

Die Multilaterale Sondervereinbarung RID 1/2001 gemäß Artikel 5 § 2 CIM und Artikel 6 Abs. 12
der Richtlinie 96/49/EG über die Übergangsfristen für die Weiterverwendung von Kesselwagen, Batterie-
wagen, Tankcontainern und MEGC (BGBl. III Nr. 116/2001, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs
BGBl. III Nr. 189/2001) wurde von den Niederlanden am 10. Juli 2001 unterzeichnet.

Schüssel

214. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multilate-
ralen Vereinbarung M116 gemäß Rn. 10 602 des ADR betreffend die Beförderung in loser
Schüttung von festen Stoffen und Gemischen (wie Zubereitungen und Abfälle), die Stoffe
der Klasse 6.1 enthalten, die unter c) der verschiedenen Ziffern fallen, in Muldenfahr-
zeugen

Die Multilaterale Vereinbarung M116 gemäß Rn. 10 602 des ADR betreffend die Beförderung in
loser Schüttung von festen Stoffen und Gemischen (wie Zubereitungen und Abfälle), die Stoffe der
Klasse 6.1 enthalten, die unter c) der verschiedenen Ziffern fallen, in Muldenfahrzeugen (BGBl. III
Nr. 179/2001) wurde von Deutschland am 8. August 2001 unterzeichnet.

Schüssel


